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An die Standbetreiber und
Kellenrirtschaften während der Fasnacht

Liestal, 6. Dezembet 2022

I nformationen u nd An meldeform u lar zu r Fasna cht 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns lhnen mitteilen zu können, dass die Durchführung der Fasnacht 2023, mit deren
Umzügen, ohne Corona-Einschränkung geplant ist. Auch werden wir wieder Verpflegungsstände
in der Allee zulassen.

Anlässlich der diesjährigen überarbeiteten Allmendverordnung (ESL 700.15) müssen sämtliche
Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen ein Mehnruegkonzept erarbeiten und umsetzen. Da-
von ist auch die Fasnacht 2023 betroffen.

Derzeit befindet sich beim Stadtrat die neue Fasnachtsverordnung in Beratung. Die neue Fas-
nachtsverordnung sieht eine Beteiligung an das Mehrwegkonzept und Abfallentsorgung von CHF
80.00ffa9. Die Fasnachtsverordnung wird im Januar 2023 vom Stadtrat verabschiedet, zur Ge-
bührenerhebung hat er bereits die Zustimmung gegeben.

Die Gebühren sind neu wie folgt

Verkaufsstände
Standgebühr
jeder weitere Laufmeter
Strompauschale
Gele g e n h e itswi rtschaftspate nt
Anteil WC/l nfrastruktur
AnteilAbfall

Kellerwirtschaften
Gelegen heitswi rtschaftspatent
AnteilAbfall

CHF 70.00iTag (für die ersten drei Laufmeter)
CHF 10.00 / Tag
CHF 20.00 / Tag
CHF 100.00 / Tag
CHF 50.00 / Tag
CHF 80.00 / Tag

CHF 50.00 / Tag
CHF 80.00 / Tag
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Restaurants mit Standbetrieb vor der Gastronomie
Standgebühr CHF 70.00/Tag (für die ersten drei Laufmeter)
jeder weitere Laufmeter CHF 10.00 / Tag
Gelegenheitswirtschaftspatent CHF100.00/Tag
Anteil WC/lnfrastruktur CHF 25.00 / Tag
Anteil Abfall CHF 80.00 i Tag

lm Anhang erhalten Sie das Anmeldeformular für die Fasnacht 2023 und bitten Sie um lhre
Anmeldung bis spätestens am Freitag, 13. Januar 2023.

Verkaufsstände in der Allee können neu an sämtlichen Fasnachtstagen die Stände betreiben

Ab der Fasnacht 2024 müssen sämtliche Standbetreiber auf der öffentlichen Allmend, Kelleruvirt-
schaften und Restaurationsbetriebe, welche kein eigenes Mehruvegkonzept gewährleisten kön-
nen, sich am Mehnruegkonzept der Stadt Liestal anschliessen.

Für die Umsetzung des Mehrwegkonzepts arbeiten wir mit der Firma Cupsystems zusammen.
Diese werden in der Allee einen Logistikstand betreiben. Die Kosten für die Materialmiete, den
Bezug der Mehrwegbecher, -geschirr und -besteck, wird durch die Firma Cupsystem gemäss
dem jeweiligen Bedarf der Betreibenden separat in Rechnung gestellt.

Eine genaue Erklärung wie der Ablauf für die Bestellung, den Bezug, deh Austausch und die
Rückgabe der Mehnrvegbecher erfolgt wird anlässlich einer lnformationsveranstaltung vorgestellt.
Das Datum für die lnformationsveranstaltung wird noch bekannt gegeben.

Bei Fragen oder Unklarheiten gibt lhnen MichaelAugsburger,06l 927 5218, Auskunft.

Wir bitten Sie um Verständnis und danken für lhren Beitrag an der Liestaler Fasnacht.

Freundliche Grüsse

Stadt Liestal
Bereichsleiter Sach

Ren6 Augsburger

www.liestal.ch
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